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Finanzministerium 
 

7. Geschäftsstellen der Finanzämter - es gibt viel zu tun 
 
Das Land Schleswig-Holstein hat jedes seiner 17 Finanzämter 
mit einer eigenen Geschäftsstelle ausgestattet. Landesweit ar-
beiten dort 178 Bedienstete, davon 50 Steuerbeamte und nur 
3 Verwaltungsbeamte.  
 
Umgekehrt wäre es richtig: Verwaltungsaufgaben, wie sie in den 
Geschäftsstellen überwiegend anfallen, sollten durch Verwal-
tungsbeamte erledigt werden. Die Steuerbeamten werden drin-
gend in den unterbesetzten Fachabteilungen benötigt. 
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob tatsächlich jedes Fi-
nanzamt eine eigene Geschäftsstelle benötigt. Das Finanzminis-
terium sollte prüfen, ob eine ämterübergreifende Zusammenar-
beit möglich ist.  
  

7.1 Geschäftsstellen - Zentrale Funktion in allen Finanzämtern 
 
In Schleswig-Holstein gibt es 17 Finanzämter. Ihre Aufgaben und Struktu-
ren sind weitgehend vergleichbar. Sie sind unmittelbar der Fachaufsicht 
des Finanzministeriums unterstellt.  
 
Jedes Finanzamt hat eine eigene Geschäftsstelle. Die Aufgaben der Ge-
schäftsstellen sind weitgehend vergleichbar. Sie bearbeiten die Bereiche 
Personalverwaltung, Organisation und Haushalt jeweils selbstständig für 
ihr Finanzamt. Dies sind klassische „allgemeine“ Verwaltungsaufgaben, 
weitgehend ohne steuerrechtlichen Bezug. In den Geschäftsstellen sind 
178 Personen eingesetzt. Ihre Arbeitszeit entspricht 134,38 Vollzeitstellen.  
 
 

7.2 Personalbedarf - nachvollziehbar ermitteln 
 
Das Finanzministerium ermittelt den Personalbedarf der Finanzämter. Da-
bei geht es nach einem bundeseinheitlich abgestimmten Verfahren vor. 
Die letzte Personalbedarfsermittlung fand 2017 statt.   
 
Die Personalbedarfsermittlung beruht auf einem Katalog von Geschäfts-
stellenaufgaben. Das Finanzministerium setzt dann die Jahresarbeitsmen-
ge aller Tätigkeiten ins Verhältnis zur Jahresarbeitszeit der Vollbeschäftig-
ten. Das Ergebnis stellt den rechnerischen Personalbedarf dar. 
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Interessanterweise wird das Personal aber nicht nach dieser Berechnung 
verteilt, das Finanzministerium stellt stattdessen den Finanzämtern nur 
durchschnittlich 85 % des errechneten Personalbedarfs zur Verfügung. 
Grund: Es fehlen die entsprechenden Stellen im Haushalt.  
 
Trotz der Kürzungen des errechneten Personalbedarfs und weiteren Un-
terbesetzungen können die Geschäftsstellen nach den Prüfungsfeststel-
lungen ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen. Damit stellt sich die Frage, 
wie belastbar die Berechnungen des Finanzministeriums tatsächlich sind.  
Das Finanzministerium sollte daher die Arbeitsabläufe in den Geschäfts-
stellen analysieren und überprüfen, um zu einer realistischeren Einschät-
zung zu gelangen.  
 
Das Finanzministerium sieht ebenfalls Handlungsbedarf. Es beabsichtigt, 
in Geschäftsprüfungen auch die Aufgabenerledigung in allen Finanzäm-
tern zu untersuchen. Die Ergebnisse will es hinsichtlich ihrer Auswirkung 
auf die Personalbedarfsberechnung überprüfen und ggf. das Berech-
nungsmuster ändern. 
 

7.3 Organisation - weniger ist mehr 
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob tatsächlich jedes Finanzamt eine 
eigene Geschäftsstelle benötigt. Das Finanzministerium sollte prüfen, ob 
durch Aufgabenbündelungen Strukturen und Abläufe vereinheitlicht und 
insgesamt wirtschaftlicher dargestellt werden können.  
Am Ende ist zu entscheiden, ob eine finanzamtsübergreifende Zusam-
menarbeit der Geschäftsstellen möglich ist.  
 
Im Zuge des Projekts „Zukunft Steuerverwaltung 2020“ gibt es bereits Bei-
spiele für eine erfolgreiche amtsübergreifende Zusammenarbeit, z. B. bei 
den regionalen Betriebsprüfungseinheiten.  
 
Auch die Aufgaben der Lohnsteuerstellen wurden zentralisiert. Eine ver-
gleichbare Lösung könnte auch bei Geschäftsstellenaufgaben möglich 
sein. 
 
Das Finanzministerium hat angekündigt, 2021 regelmäßige Geschäfts-
prüfungen vorzunehmen und sowohl die Ablauforganisation als auch mög-
liche Aufgabenbündelungen zu prüfen. Es will jedoch zunächst die KoPers- 
Einführung abwarten, bevor es über weitere Bündelungen entscheidet. 
Aus Sicht des Finanzministeriums verrichten die Geschäftsstellen Kern-
aufgaben einer funktionierenden Behörde. Sie müssten die Amtsleitung 
bei Steuerungsaufgaben wirksam unterstützen. Deshalb seien die Ge-
schäftsstellen unmittelbar der Amtsleitung zugewiesen. 



51 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2021 

Bei seinen Geschäftsprüfungen muss das Finanzministerium alle infrage 
kommenden Optimierungsmöglichkeiten im Blick haben. Der LRH sieht 
keinen Grund, warum es wegen der KoPers-Einführung auf die Prüfung 
von Aufgabenbündelungen verzichten sollte. Dabei ist auch zu prüfen, 
welche Aufgaben keine räumliche Zuordnung zum jeweiligen Finanzamt 
erfordern. 
 

7.4 Steuerfachkräfte nur ausnahmsweise in den Geschäftsstellen einset-
zen 
 
Die Geschäftsstellen sind im Wesentlichen für Organisation, Personal und 
Haushalt zuständig. Sie verrichten also überwiegend Aufgaben, die auch 
in jeder allgemeinen Verwaltungsbehörde anfallen. Deshalb sollten in den 
Geschäftsstellen vorwiegend Verwaltungsbeamte und nur ausnahmsweise 
Steuerfachkräfte eingesetzt werden. Dies wäre wirtschaftlicher und würde 
die knappe Ressource ausgebildeter Steuerfachkräfte für die Bereiche ver-
fügbar machen, in denen ihre Expertise dringend erforderlich ist.  
 
Tatsächlich ist es jedoch genau umgekehrt. Nach Auskunft des Finanzmi-
nisteriums sind in den 17 Geschäftsstellen lediglich 3 Verwaltungsbeamte 
tätig, aber 50 Steuerbeamte. Diese Fachleute werden aber dringend in 
den Veranlagungsstellen, in den Außendienststellen und auch für die Um-
setzung der Grundsteuerreform benötigt. Statt - wie vom Finanzministeri-
um geplant - zusätzliche Hilfskräfte für dieses Reformvorhaben zu akqui-
rieren, sollten die Steuerbeamten in die Fachverwaltung abgegeben 
werden.     
 
Das Finanzministerium verweist darauf, dass der fachfremde Einsatz von 
Steuerbeamten nicht zu Mindereinnahmen führe.  
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung: Ausgebildete Fachleute sollten dort 
tätig sein, wo sie ihre Kenntnisse bestmöglich einsetzen können. In den 
Fachbereichen der Finanzämter ist für qualifizierte Steuerbeamte genug 
zu tun. 
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